
Name des Antragstellers/der Antragstellerin 

Anschrift 

Amt für Straßenverkehr und Parken
Der Oberbürgermeister der Stadt Fulda 

Schlossstraße 1 

Eingang B, 2. OG 
Zimmer  B 207
Tel.: 0661 102-1344 

36037 Fulda 0661 102-1341

Antrag auf Erteilung eines Bewohner-Parkausweises 

Amtliches Kennzeichen 

Halter/-in des Fahrzeuges 

Datum Unterschrift 

Der Antragsteller/die Antragsstellerin, auf den/die ein Fahrzeug zugelassen ist, muss 
mit Hauptwohnsitz in einem Bewohner-Parkbereich gemeldet sein und bekommt nur 
einen Bewohner-Parkausweis. 

Ist ein Fahrzeug auf eine andere Person zugelassen, die nicht Bewohner/-
in des besagten Bereiches ist, muss eine von dem/der Fahrzeughalter/-in 
unterschriebene Einverständniserklärung vorgelegt werden, aus der hervorgeht, 
dass das Fahrzeug überwiegend von dem/der antragstellenden Bewohner/-in 
genutzt wird. 

Mitzubringen sind: 
� Personalausweis
� Zulassungsbescheinigung Teil 1 (KFZ-Schein)
� ggf. Einverständniserklärung (siehe Seite 2)
� Tarifzone I – 90,00 €, Tarifzone II – 75,00 €, Tarifzone III – 50,00 €

(Kartenzahlung möglich)

Öffnungszeiten: 

Montag, Mittwoch 08.30 – 12.30 Uhr 
Dienstag, Donnerstag 08.30 – 12.30 Uhr + 14.00 – 16.00 Uhr 
Freitag 08.30 – 13.00 Uhr 

E-Mail-Adresse Telefonnummer
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